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Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Gangelt 

 

 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Gemeinde Gangelt sowie 

Entlastungserteilung des Bürgermeisters 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2021 gem. § 96 Absatz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666), in der bis zum 31.12.2020 
geltenden Fassung, den vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Zuhilfenahme der HS-Regio 
Wirtschaftsprüfung GmbH geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2020 festgestellt und dem 
Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.  
 
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020  
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat unter Zuhilfenahme der HS-Regio Wirtschaftsprüfung 
GmbH den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 geprüft. Dabei hat 
sich der Rechnungsprüfungsausschuss das Prüfergebnis des uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerkes des verantwortlichen Wirtschaftsprüfers zu Eigen gemacht und als sein 
eigenes Testat übernommen. Die durchgeführte Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt 
(uneingeschränkter Bestätigungsvermerk gem. § 102 Absatz 1 GO NRW, in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung). 
Es wurde festgestellt, dass  

- der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt, 

- der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen 
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht, 

- die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgesetzte 
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung entsprechen und 

- der Lagebericht mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Der Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Gangelt wurde mit einer Bilanzsumme von 
140.124.772,68 € festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.559.843,54€ wird der 
Ausgleichrücklage zugeführt. 
 
Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters 
Dem Bürgermeister wurde gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW, in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung, für den festgestellten Jahresabschluss 2020 vorbehaltlos Entlastung erteilt. Dem 
Beschluss liegt die Bilanz zum 31.12.2020 sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung vom 
01.01.2020 bis 31.12.2020 zugrunde. 
 
 
 
 
 
 
 
Schlussbilanz zum 31.12.2020 
 
Aktivseite 
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  Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen 

Leistungsfähigkeit 
374.480,82 

1.  Anlagevermögen 119.197.347,32 
 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 17.196,15 
 1.2 Sachanlagen 111.765.612,02 
 1.3 Finanzanlagen 7.414.539,15 
2.  Umlaufvermögen 20.382.708,63 
 2.1 Vorräte 48.979,72 
 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.848.837,97 
 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 
 2.4 Liquide Mittel 9.484.890,94 
3.  Aktive Rechnungsabgrenzung 170.235,91 
Bilanzsumme 140.124.772,68 
  
 
Passivseite 
1.  Eigenkapital 60.841.584,56 
 1.1 Allgemeine Rücklage 46.486.110,49 
 1.3 Ausgleichsrücklage 12.795.630,53 
 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 1.559.843,54 
2.  Sonderposten 65.102.291,03 
 2.1 für Zuwendungen 53.157.051,28 
 2.2 für Beiträge 7.490.169,35 
 2.3 für den Gebührenausgleich 822.686,22 
 2.4 Sonstige Sonderposten 3.632.384,18 
3.  Rückstellungen 7.714.936,00 
 3.1 Pensionsrückstellungen 7.124.992,00 
 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 
 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 
 3.4 Sonstige Rückstellungen 589.944,00 
4.  Verbindlichkeiten 4.490.522,01 
 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten Investitionen 383.146,00 
 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 331.196,00 
 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.176.702,31 
 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 33.200,46 
 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 167.980,27 
 4.8 Erhaltene Anzahlungen 2.398.296,97 
5.  Passive Rechnungsabgrenzung 1.975.439,08 
Bilanzsumme 140.124.772,68 
 
 
 
 
Ergebnisrechnung 2020 
 Steuern und ähnliche Abgaben 14.511.214,55 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.295.129,66 
+ Sonstige Transfererträge 0,00 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.724.091,43 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 568.504,29 
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.751.847,72 
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.352.593,14 
+ Aktivierte Eigenleistungen 127.927,83 
+ Bestandsveränderungen 0,00 
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= Ordentliche Erträge 27.331.308,62 
- Personalaufwendungen 4.436.501,02 
- Versorgungsaufwendungen 911.459,00 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.133.207,51 
- Bilanzielle Abschreibungen 3.033.531,93 
- Transferaufwendungen 12.075.323,30 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.814.255,51 
= Ordentliche Aufwendungen  26.404.278,27 
= Ordentliches Ergebnis 927.030,35 
+ Finanzerträge 301.139,26 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 42.806,89 
= Finanzergebnis 258.332,37 
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.185.362,72 
+ Außerordentliche Erträge 374.480,82 
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 
= Außerordentliches Ergebnis 374.480,82 
= Jahresergebnis 1.559.843,54 
 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit 

der allgemeinen Rücklage 
 

 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 512.250,91 
 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 741.075,19 
 Verrechnungssaldo 228.824,28 
 
 
Finanzrechnung 2020 
 Steuern und ähnliche Abgaben 14.599.945,03 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.487.621,57 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.508.710,53 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 801.942,08 
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.557.300,94 
+ Sonstige Einzahlungen 701.349,33 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 301.139,26 
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.958.008,74 
- Personalauszahlungen 3.961.898,10 
- Versorgungsauszahlungen 523.433,00 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.166.424,78 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 44.642,89 
- Transferauszahlungen 12.082.131,41 
- Sonstige Auszahlungen 1.789.335,42 
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  22.567.865,60 
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.390.143,14 
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.634.764,62 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 51.883,46 
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 282.085,20 
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.968.733,28 
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6.871,11 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.626.913,37 
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 476.492,52 
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.110.277,00 
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= Saldo aus Investitionstätigkeit -5.141.543,72 
= Finanzmittelüberschuss -2.751.400,58 
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.363.146,00 
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 4.500.000,00 
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.136.854,00 
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -5.888.254,58 
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 15.269.758,43 
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 103.387,09 
= Liquide Mittel 9.484.890,94 
 
 
Bekanntmachung 
Der vorstehende Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Gangelt einschließlich der Anlagen wird 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung 
Gangelt, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, Zimmer 206, während der Dienststunden verfügbar 
gehalten.  
 
Gangelt, den 16.07.2021  
Gemeinde Gangelt 
Der Bürgermeister 
i.V. 
 
 
gez. Dahlmanns  
 
 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 11.08.2021 

Datum Abnahme 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, 29.06.2021 
Dezernat 33 Zeughausstraße 2-10 
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- Telefon: 0221 / 147-2033 

 
Flurbereinigung Gangelt III 
Az.: 33.43 - 5 14 01 - 

 
Ladung zur Offenlage und Anhörung über die 

Ergebnisse der Wertermittlung 
gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

 
I. Ladung zur Offenlage der Ergebnisse der Wertermittlung 

 
Im Flurbereinigungsverfahren Gangelt III liegen die Nachweise über die Ergebnisse 
der Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren unterliegenden Grundstü- 
cke vor. 

 
Die Ergebnisse der Wertermittlung sind Grundlage für die Berechnung des Abfin- 
dungsanspruches und damit Grundlage für den Flurbereinigungsplan. Die Nachweise 
über die Ergebnisse der Wertermittlung liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
aus 

von Dienstag, den 31.08.2021 bis Freitag, den 03.09.2021, 
von Montag, den 06.09.2021 bis Freitag, den 10.09.2021 

und 
am Dienstag, den 14.09.2021 

jeweils in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr bis 15:30 Uhr (freitags nur bis 12:00 Uhr) 

in der Gemeindeverwaltung Gangelt, Zimmer 217/219, 
Burgstr. 10, 52538 Gangelt. 

Die Karten zur Wertermittlung können auch digital eingesehen werden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfah- 
ren/index.html 

 

Zur Erteilung von Auskünften über die vorgenommene Bewertung der Grundstücke 
stehen Bedienstete der Bezirksregierung Köln zur Verfügung. Im Hinblick auf die ak- 
tuellen coronabedingten Beschränkungen ist eine vorherige telefonische Terminver- 
einbarung unter der Rufnummer 0221/147 4072 oder der oben angegebenen Rufnum- 
mer zwingend erforderlich. 

 
Beteiligte des Flurbereinigungsverfahrens sind gemäß § 10 FlurbG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) die Teilnehmer, d. h. die Grundstücksei- 
gentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücke und die Nebenbeteiligten gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG. 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html
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Zu den Nebenbeteiligten des Flurbereinigungsverfahrens zählen: 
a. Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurberei- 

nigungsverfahren betroffen werden; 
b. andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche 

oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen ge- 
ändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG); 

c. Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räum- 
lich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; 

d. Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstü- 
cken oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die 
zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benut- 
zung solcher Grundstücke beschränken; 

e. Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des 
neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG); 

f. Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, de- 
nen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§§ 
42 Abs. 3 und 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der 
Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 

 
Die Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens erhalten u. a. den Flurstücksnachweis 
-Alter Bestand-. In diesem ist der Grundbesitz aufgeführt, den sie in das Flurbereini- 
gungsverfahren einbringen. Hier sind die Ergebnisse der Wertermittlung nach Wert- 
klassen und Wertverhältniszahl als Kennzahlen für Grundstücksqualität und Boden- 
güte nachgewiesen. Der Flurstücksnachweis -Alter Bestand- wird Bestandteil des Flur- 
bereinigungsplanes. 
Die Nebenbeteiligten erhalten einen Nebenbeteiligtennachweis -Alter Bestand-, der 
ihre Rechte an den zum Flurbereinigungsverfahren gehörenden Flurstücken beinhal- 
tet. 

 
II. Ladung zum Anhörungstermin zu den Ergebnissen der Wertermittlung 

 
Der Anhörungstermin dient der Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse. In diesem 
Termin können Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung vorgebracht 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Termin nur allgemeine Erläute- 
rungen zu der im o. g. Flurbereinigungsverfahren durchgeführten Bewertung und keine 
Auskünfte über die Bewertung der einzelnen Grundstücke gegeben werden (hierfür ist 
die unter I. aufgeführte Offenlage vorgesehen). 
Der Anhörungstermin findet unter Beachtung der aktuellen Coronaschutzverordnung 
statt: 

Mittwoch, den 15.09.2021 um 10:00 Uhr 
in der Gemeindeverwaltung Gangelt, Zimmer 217/219, 

Burgstr. 10, 52538 Gangelt. 
Für die Teilnahme am Anhörungstermin ist eine vorherige telefonische Anmeldung wie 
vor zwingend erforderlich, da die Teilnehmerzahl aufgrund der vorbenannten Verord- 
nung begrenzt ist. 
Sollte die maximal zulässige Personenanzahl zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits 
erreicht sein, wird den Beteiligten um 13:30 Uhr desselben Tages am selben Ort Ge- 
legenheit zur Anhörung gegeben. 
Sollten Beteiligte ihre Einwendungen nicht im Anhörungstermin vorbringen wollen, so 
können sie diese bis spätestens 14 Tage nach dem o. g. Anhörungstermin schriftlich 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln, unter Angabe des o. g. Akten- 
zeichens und ihrer ONr. mitteilen. 
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Allgemeine Erläuterungen zu dem im Flurbereinigungsverfahren durchgeführten Be- 
wertungsverfahren können die Beteiligten dem Begleitschreiben entnehmen, das sie 
per Post erhalten. 

 

Beteiligte, die mit den Ergebnissen der Wertermittlung einverstanden sind, 
brauchen diesen Anhörungstermin nicht wahrzunehmen. 

 
Die den Beteiligten übersandten Auszüge und Nachweise sind zu den vorgenannten 
Terminen mitzubringen. 

 
Allgemeine Hinweise 
1. Vertretung durch eine bevollmächtigte Person 

Aus verwaltungsvereinfachenden Gründen und um die Anzahl der Ansprechpart- 
ner zu verringern, werden alle Miteigentümer an gemeinschaftlichem Grundbesitz 
(auch die von der Flurbereinigungsbehörde ermittelten Erben) aufgefordert, eine 
gemeinsame bevollmächtigte Person zu bestellen, soweit dies noch nicht ge- 
schehen ist. 
Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht mit beglaubigter Unterschrift vorzulegen. 
Die Beglaubigung kann von jeder dienstsiegelführenden Stelle vorgenommen 
werden (z. B. Stadt- oder Gemeindeverwaltung). Die Beglaubigung ist gemäß 
§ 108 FlurbG gebührenfrei (außer bei Notaren). 
Vollmachtsvordrucke können die Beteiligten bei der Bezirksregierung Köln, 
-Dezernat 33-, 50606 Köln, anfordern oder auf der Internetseite der Bezirksregie- 
rung Köln 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurberei- 
nigungsverfahren/form_vollmacht.pdf 
abrufen. 
Die Bevollmächtigung schließt eine Teilnahme der einzelnen Miteigentümer/innen 
an Terminen im Flurbereinigungsverfahren nicht aus. 

 
Sollten Beteiligte an der Wahrnehmung der Termine zu Ziffern I. und II. verhindert 
sein, können sie sich an diesen Tagen durch eine bevollmächtigte Person vertre- 
ten lassen. Zur notwendigen Beglaubigung und Bereitstellung des notwendigen 
Vollmachtsvordruckes siehe oben. 

 
2. Kostenerstattung 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Kosten erstattet werden 
können, die den Beteiligten durch die Wahrnehmung der Termine entstehen. 

 
Besondere Hinweise zur Coronavirus-Prävention 
Bis auf Weiteres ist es erforderlich, dass Personen, die an Terminen der Bezirksregie- 
rung Köln teilnehmen, ein negatives Coronatestergebnis vorweisen. Das Testergebnis 
darf nicht älter als 24h sein. Akzeptiert werden nur Nachweise von PCR-Tests, Schnell- 
tests oder begleiteten Selbsttests, die von hierfür zugelassenen Personen/Stellen aus- 
gestellt werden. Die Vorlage des Testergebnisses kann in Papierform oder digital er- 
folgen. Zudem ist die Vorlage eines Personalausweises zur Identitätsfeststellung er- 
forderlich. Eine nachgewiesene Immunisierung nach § 4 (5) Coronaschutzverordnung 
NRW steht dem Nachweis eines negativen Testergebnisses gleich. Sobald die Inzi- 
denzstufe 1 gilt (Wert stabil unter 35), entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen 
Coronatestergebnisses oder Immunisierungsnachweises für die Beteiligten. 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/form_vollmacht.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/form_vollmacht.pdf
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Die Beteiligten werden gebeten, im Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 
und den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Rombey, RVD’in 
Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2 - 10, 50667 Köln 

 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln 
veröffentlicht unter: 
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 

 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Informationen 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter:https://www.bez- 
reg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 11.08.2021 

Datum Abnahme 
 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 

Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Gangelt für Unterkünfte für 
Flüchtlinge und Obdachlose 

 
vom 11.05.2021 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666, SGV. NRW 2023), zuletzt 
geändert am 25.06.2015 (GV.NRW. S. 496) und der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV.NRW S. 712), zuletzt geändert am 15.12.2016 (GV.NRW S. 1150) hat der Rat der Gemeinde 
Gangelt folgende Gebührensatzung beschlossen:  
 
 
 
 
§ 1 Öffentliche Einrichtungen  
(1) Die Gemeinde Gangelt unterhält zur vorübergehenden Unterbringung  
a) von ausländischen Flüchtlingen gem. § 2 des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge/Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom 28.02.2003 (GV.NRW S. 93) 
in der jeweils geltenden Fassung und  
b) von ausländischen Flüchtlingen, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII erhalten,  
c) von Obdachlosen, die gem. § 14 des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) vom 13.05.1980 
(GV.NRW S. 528) in der jeweils geltenden Fassung unterzubringen sind,  
Übergangswohnheime (Gemeinschaftsunterkünfte) und Wohnungen bzw. Zimmer in 
Wohnungen- nachfolgend Unterkünfte genannt - als öffentliche Einrichtungen.  
(2) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich.  
 
§ 2 Unterkünfte  
(1) Welche Unterkünfte diesem Zweck dienen, bestimmt die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann durch schriftliche Festlegung 
Objekte streichen oder weitere in den Bestand aufnehmen. Der aktuelle Bestand ist dieser 
Satzung als Anlage beigefügt.  
(2) Darüber hinaus gilt diese Satzung auch für Wohnungen, die den Personengruppen nach § 1 
Absatz 1 Buchstabe a) zum Zweck der Verhinderung oder Beseitigung der Wohnungslosigkeit 
zugewiesen wurden und die sich nicht in einer Unterkunft nach Absatz 1 befinden. Auch diese 
Wohnungen gelten als Unterkünfte im Sinne dieser Satzung.  
 
§ 3 Benutzungsverhältnis 
(1) Die Unterkunft dient der Verhinderung oder Beseitigung der Wohnungslosigkeit und der 
vorübergehenden Unterbringung der Personengruppen nach § 1.  
(2) Über die Belegung der Unterkünfte entscheidet die Gemeinde nach pflichtgemäßem 
Ermessen. Sie ist berechtigt, im Rahmen der Kapazitäten und der Sicherung einer geordneten 
Unterbringung bestimmte Wohnräume nach Art, Größe und Lage zuzuweisen. Ein Anspruch auf 
eine Zuweisung einer bestimmten Unterkunft oder auf ein Verbleiben in einer bestimmten 
Unterkunft besteht nicht. 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erlässt eine Hausordnung, die Näheres zur 
Benutzung, zum Hausrecht und zur Ordnung in den Unterkünften regelt.  
(4) Der Wohnraum in der Unterkunft wird durch schriftlichen Bescheid zugewiesen. Die 
Zuweisung erfolgt jederzeit widerruflich. Mit dem Widerruf erlischt das Recht auf Benutzung des 
zugewiesenen Wohnraums. Den benutzungsberechtigten Personen kann jederzeit das Recht für 
die Benutzung der Unterkunft widerrufen bzw. ihnen können andere Unterkünfte zugewiesen 
werden. Dies gilt insbesondere  
a) wenn Räumlichkeiten für dringendere Fälle in Anspruch genommen werden müssen,  
b) bei Missachtung des Hausfriedens oder Verstoß gegen Bestimmungen der Hausordnung oder 
dieser Satzung oder  
c) bei Standortveränderungen der Unterkünfte oder  
d) wenn die Belegungsdichte verändert werden soll oder  
e) wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist oder  
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f) wenn trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung keine ausreichenden Bemühungen zur 
aktiven Wohnungssuche vorliegen oder  
g) wenn zumutbare Alternativen auf dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen oder  
h) wenn die Benutzungsgebühren nicht gezahlt werden. 
 
§ 4 Benutzungsgebühren  
(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der in § 2 genannten Unterkünfte 
Benutzungsgebühren. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr einschließlich 
der Betriebskosten ist die in der Anlage beigefügte Gebührenkalkulation (Anlage 2)  
(2) Für die Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften wird eine auf der derzeit aktuellen 
Gebührenkalkulation basierende Pauschale erhoben. Die Pauschale beträgt derzeit monatlich: 
 
Nutzungsgebühr inkl. Nebenkosten:   160,00 € 
Heizkosten:            20,00 € 
Stromkosten:          35,00 € 
Summe:        215,00 € 
 
Für Personen oder Personenverbände, die in Wohnungen untergebracht sind, werden die 
Nutzungsgebühren anhand der tatsächlich für das jeweilige Objekt anfallenden Miet-, Neben-, 
Heiz-, und Stromkosten bemessen. Die Gemeinde legt hierbei die tatsächlich durch die jeweilige 
Wohnung anfallenden Kosten mittels eines individuellen Gebührenbescheides um. Die Gebühren 
dürfen dabei die der Gemeinde tatsächlich anfallenden Kosten nicht übersteigen. Die Gebühren 
sollen sich am  Gutachten über die Ermittlung der angemessenen Bedarfe der Unterkunft (§22 
Abs. 1 SGB II und § 35 SGB XII), „Schlüssiges Konzept“ für das Gebiet des Kreises Heinsberg 
in der derzeit geltenden Fassung orientieren. 
Die Gemeinde Gangelt ist ferner berechtigt, zum Jahresende eventuell anfallende Neben-, Heiz-
, oder Stromkostennachzahlungen auf die jeweiligen Bewohner umzulegen. 
(3) Werden neue Unterkünfte nach Inkrafttreten dieser Satzung in den Bestand gemäß § 2 Abs. 
2 aufgenommen, bleibt der angesetzte Kalkulationszeitraum gemäß § 6 Abs. 2 KAG hiervon 
unberührt.  
(4) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, ab dem der gebührenpflichtigen Person die 
Unterkunft zugewiesen wurde. Das Benutzungsverhältnis und die Gebührenpflicht enden mit 
dem Tag der Übergabe und Abnahme der zugewiesenen Unterkunft an bzw. durch die 
Hausmeisterin oder den Hausmeister. Eine vorübergehende Abwesenheit entbindet nicht von 
der Verpflichtung zur Gebührenzahlung.  
(5) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich, und zwar spätestens bis zum 3. Werktag eines 
jeden Monats, an die Gemeindekasse zu entrichten. Bei Einzug in die Unterkunft und bei Auszug 
aus der Unterkunft erfolgt eine taggenaue Berechnung der Kosten. Überzahlungen, 
insbesondere bei Auszug, sind auszugleichen.  
 
§ 5 Gebührenschuldner  
Gebührenschuldner sind die Benutzerinnen und Benutzer der Unterkünfte.  
 
§ 6 Inkrafttreten  
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 In Kraft. Zeitgleich tritt die Satzung der Gemeinde Gangelt 
über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen vom 21. Januar 1992 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Nach Beschluss des Rates vom 29.06.2021 wird die vorstehende Satzung der Gemeinde 
Gangelt über die Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Gangelt für Unterkünfte für 
Flüchtlinge und Obdachlose hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
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Es wird gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzes gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Gangelt vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Gangelt, den 26.07.2021 
gez. Willems 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 11.08.2021 

Datum Abnahme 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Gangelt vom 25.05.2021  
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P r ä a m b e l 

 
Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1; 31 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13.5.1980 (GV NW S. 528 / SGV NW 2060), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30.06.2020 (GV. NRW. S. 456a), und der §§ 5 Abs. 1; 7 
Abs. 1; 9 Abs. 3; 10 Abs. 4 des Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, 
Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen - Landes-Immissionsschutzgesetz 
(LImschG NRW) - in der Fassung vom 18.3.1975 (GV NW S. 232 / SGV NW 7129), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.09.2016 (GV. NRW. S. 790), wird von der 
Gemeinde Gangelt als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der 
Gemeinde Gangelt vom 29.06.2021 für das Gebiet der Gemeinde Gangelt folgende 
Verordnung erlassen: 
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Ordnungsbehördliche Verordnung über die  

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
im Gebiet der Gemeinde Gangelt vom  

25.05.2021 

 
§ 1 

 
Begriffsbestimmungen 

 
 
(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr 

dienenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. Zu den 
Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, 
Radwege, Bürgersteige, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
Böschungen, Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen 
vor der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind. 

 
(2) Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die 

Eigentumsverhältnisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur 
Verfügung stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen 

 
1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Gärten, Friedhöfe sowie die Ufer und 

Böschungen von Gewässern; 
 

2. Ruhebänke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, 
Telekommunikationseinrichtungen, Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen; 

 
3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, 

Kunstgegenstände, Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, 
Versorgungs-, Kanalisations-, Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und 
Baustelleneinrichtungen sowie Verkehrsschilder, Hinweiszeichen und 
Lichtzeichenanlagen. 

 
 

§ 2 
 

Allgemeine Verhaltenspflicht 
 
 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen haben sich alle so zu verhalten, dass andere 

nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
behindert werden. Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anlagen darf nicht 
vereitelt oder beschränkt werden. 

 
(2) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen 
Verhaltenspflichten und Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im Sinne 
der Straßenverkehrsordnung auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen. Insoweit ist § 
1 Abs. 2 StVO einschlägig. 
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§ 3 

 
Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 

 
(1) Die Anlagen und Verkehrsflächen sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur ihrer 

Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Vorübergehende 
Nutzungseinschränkungen auf Hinweistafeln sind zu beachten. 

 
(2) Es ist insbesondere untersagt 
 

1. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflanzen aus 
dem Boden zu entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzuschneiden, 
abzubrechen, umzuknicken oder sonst wie zu verändern; 

2. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Bänke, Tische, Einfriedungen, 
Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder und andere 
Einrichtungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen oder anders als 
bestimmungsgemäß zu nutzen; 

3.  in den Anlagen zu übernachten; 
4. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, insbesondere auf Grünflächen, 

Gegenstände abzustellen oder Materialien zu lagern; 
5. die Anlagen zu befahren; dies gilt nicht für Unterhalts- und Notstandsarbeiten 

sowie für das Befahren mit Kinderfahrzeugen und Fortbewegungsmitteln wie 
Krankenfahrstühle, sofern Personen nicht behindert werden; 

6. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflächen und 
Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern sowie 
Sperrvorrichtungen zu überwinden; 

7. Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen oder Straßenkanäle zu 
verdecken oder ihre Gebrauchsfähigkeit sonst wie zu beeinträchtigen; 

8. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 GewO bedürfen, 
vor öffentlichen Gebäuden, insbesondere Kirchen, Schulen und Friedhöfen im 
Einzugsbereich von Ein- und Ausgängen auszuüben. Die Vorschriften des 
Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen und die aufgrund dieses 
Gesetzes ergangenen Satzungen bleiben hiervon unberührt. 

 
§ 4 

 
Werbung, Wildes Plakatieren 

 
 
(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anlagen - insbesondere an Bäumen, 

Haltestellen und Wartehäuschen, Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten, 
Signalanlagen, Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an 
Abfallbehältern und Sammelcontainern und an sonstigen für diese Zwecke nicht 
bestimmten Gegenständen und Einrichtungen - sowie an den im 
Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen und Anlagen gelegenen 
Einfriedungen, Hauswänden und sonstigen Einrichtungen und Gegenständen 
Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen, 
Veranstaltungshinweise und sonstiges Werbematerial anzubringen, zu verteilen 
oder zugelassene Werbeflächen durch Überkleben, Übermalen oder in sonstiger Art 
und Weise zu überdecken. 

 
(2) Ebenso ist es untersagt, die in Abs. 1 genannten Flächen, Einrichtungen und 

Anlagen zu bemalen, zu besprühen, zu beschriften, zu beschmutzen oder in 
sonstiger Weise zu verunstalten. 
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(3) Das Verbot gilt nicht für von der Gemeinde genehmigte Nutzungen oder 

konzessionierte Werbeträger sowie für bauaufsichtsrechtlich genehmigte 
Werbeanlagen. Solche Werbeanlagen dürfen jedoch in der äußeren Gestaltung 
nicht derart vernachlässigt werden, dass sie verunstaltet wirken. 

 
 
 

§ 5 
 

Tiere 
 
 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen sind Hunde an der Leine zu führen, soweit nicht 

in § 2 Abs. 3 Satz 2 Landesforstgesetz NRW etwas anderes geregelt ist. Der 
Anleinzwang gilt nicht für solche Flächen, die durch entsprechende Beschilderung 
seitens der Ordnungsbehörde hiervon ausgenommen sind. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften des Landeshundegesetzes. 
 

(2) Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, 
mit sich führt, hat die durch die Tiere verursachten Verunreinigungen unverzüglich 
und schadlos zu beseitigen. Ausgenommen hiervon sind Blinde und hochgradig 
Sehbehinderte, die Blindenhunde mit sich führen. 

 
(3) Tauben dürfen auf öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen nicht zielgerichtet oder 

gezielt gefüttert werden. 
 
(4) Das Entenfüttern im Bereich des Kahnweihers in Gangelt ist nicht gestattet.   
 
 

§ 6 
 

Verunreinigungsverbot 
 
 
(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist 

insbesondere 
 

1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Zigarettenstummel, 
Lebensmittelresten, Papier, Glas, Konservendosen oder sonstigen 
Verpackungsmaterialien sowie von scharfkantigen, spitzen, gleitfähigen oder 
anderweitig gefährlichen Gegenständen; 

 
2. das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer sowie das Ableiten von 

Regenwasser auf Straßen und Anlagen, wobei die ordnungsgemäße Einleitung 
in die Kanalisation unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften 
ausgenommen ist; 

 
3. das Reinigen von Fahrzeugen, Gefäßen u.a. Gegenständen, es sei denn, es 

erfolgt mit klarem Wasser. Zusätze von Reinigungsmitteln sind nicht erlaubt. 
Motor- und Unterbodenwäsche oder sonstige Reinigungen, bei denen Öl, Altöl, 
Benzin o.ä. Stoffe in das öffentliche Kanalnetz oder in das Grundwasser 
gelangen können, sind verboten; 
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4. das Ablassen und die Einleitung von Öl, Altöl, Benzin, Benzol oder sonstigen 

flüssigen, schlammigen und/oder feuergefährlichen Stoffen auf die Straße oder in 
die Kanalisation. Gleiches gilt für das Ab- oder Einlassen von 
Säuren/Basen, säure-/basehaltigen oder giftigen Flüssigkeiten. Falls derartige 
Stoffe durch Unfall oder aus einem anderen Grunde auslaufen, hat der 
Verursacher alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eindringen 
dieser Stoffe in das Grundwasser oder in die Kanalisation zu verhindern. Dem 
Ordnungsamt - außerhalb der Dienststunden der Polizei - ist zudem sofort 
Mitteilung zu machen; 

 
5. der Transport von Flugasche, Flugsand oder ähnlichen Materialien auf offenen 

Lastkraftwagen, sofern diese Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlossenen 
Behältnissen verfüllt worden ist. 

 
(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen - auch in Ausübung 

eines Rechts oder einer Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss 
die Person unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. Insbesondere 
haben diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, Abfallbehälter 
aufzustellen und darüber hinaus in einem Umkreis von 20 m die Rückstände 
einzusammeln. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen 

nicht der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar 
ist. 

 
§ 7 

 
Abfallbehälter/Sammelbehälter 

 
 
(1) Im Haushalt oder in Gewerbebetrieben angefallener Abfall darf nicht in 

Abfallbehälter gefüllt werden, die auf Verkehrsflächen oder in Anlagen aufgestellt 
sind. 

 
(2) Das Einbringen von gewerblichem Recyclingabfall in Sammelbehälter, die in 

Anlagen oder auf Verkehrsflächen aufgestellt sind, ist verboten. 
 
(3) Das Abstellen von Altkleidern, Dosen, Glas, Papier, Sperrmüll oder dergleichen 

neben Recyclingcontainern ist verboten. 
 
(4) Die gefüllten Abfallbehälter dürfen frühestens am Abend vor der Entleerung durch 

die Müllabfuhr bereitgestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Störung 
der öffentlichen Sicherheit ausgeschlossen ist. Nach der Entleerung sind die 
Abfallbehälter unverzüglich von der Straße zu entfernen. Es ist verboten, explosive, 
feuergefährliche oder giftige Stoffe in die Abfallbehälter einzufüllen. Die für die 
Sperrgutabfuhr bereitgestellten Gegenstände sind so aufzustellen und 
erforderlichenfalls zu verpacken, dass eine Behinderung des Verkehrs und eine 
Verunreinigung der Straße ausgeschlossen ist. Nicht von der Sperrgutabfuhr 
mitgenommene Gegenstände müssen umgehend, spätestens jedoch bis zum 
Einbruch der Dunkelheit, von der Straße entfernt werden.  

 
(5) Verunreinigungen durch nicht abgeholte Haushaltsabfälle, sperrige Abfälle,  

Altstoffe und Gartenabfälle sind von der bereitstellenden Person unverzüglich und 
schadlos zu beseitigen. 
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(6) Die Absätze 1 bis 5 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht 

der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist. 
 

§ 8 
 

Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen 
 
 
(1) Das Ab- und Aufstellen von Wohnwagen, Zelten und Verkaufswagen in Anlagen ist 

verboten. 
 
(2) Ausnahmen können in Einzelfällen gestattet werden, wenn dies dem öffentlichen 

Interesse, z.B. zur Deckung des Freizeitbedarfs der Bevölkerung dient. 
 

§ 9 
 

Kinderspielplätze 
 
 
(1) Kinderspielplätze dienen nur der Benutzung durch Kinder bis 14 Jahre, soweit nicht 

durch Schilder eine andere Altersgrenze festgelegt ist. 
 
(2) Andere Aktivitäten, insbesondere Skateboard fahren und Fahren mit Inlineskatern 

sowie Ballspiele jeglicher Art, sind auf den Kinderspielplätzen verboten, es sei denn, 
dass hierfür besondere Flächen ausgewiesen sind. 

 
(3) Die Benutzung von Kinderspielplätzen ist nur tagsüber bis zum Einbruch der 

Dunkelheit, längstens aber bis 20.00 Uhr, erlaubt. 
 
(4) Auf Kinderspielplätzen dürfen Tiere nicht mitgeführt werden. 
 
(5) Das Rauchen auf Kinderspielplätzen ist verboten. 
 

§ 10 
 

Hausnummern 
 
 
(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer bzw. der Eigentümerin oder den 

Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit der dem Grundstück zugeteilten 
Hausnummer zu versehen; die Hausnummer muss von der Straße erkennbar sein 
und lesbar erhalten werden. 

 
(2) Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sichtbar 

anzubringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur 
Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstücks, und zwar an der 
dem Haupteingang zunächst liegenden Hauswand, anzubringen. Ist ein Vorgarten 
vorhanden, der das Wohngebäude zur Straße hin verdeckt oder die Hausnummer 
nicht erkennen lässt, so ist sie an der an der Einfriedung neben dem Eingangstor 
bzw. der Eingangstür zu befestigen oder ggf. separat anzubringen. 
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(3) Bei Umnummerierungen darf das bisherige Hausnummernschild während einer 

Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Es ist mit roter Farbe so 
durchzustreichen, dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt. 

 
§ 11 

 
Öffentliche Hinweisschilder 

 
 
(1) Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, sonstige dingliche Berechtigte, 

Nießbraucher/innen und Besitzer/innen müssen dulden, dass Zeichen, Aufschriften 
und sonstige Einrichtungen wie beispielsweise Straßenschilder, Hinweisschilder für 
Gas-, Elektrizitäts-, Wasserleitungen und andere öffentliche Einrichtungen, 
Vermessungszeichen und Feuermelder an den Gebäuden und Einfriedungen oder 
sonstwie auf den Grundstücken angebracht, verändert oder ausgebessert werden, 
wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Die 
betroffene Person ist vorher zu benachrichtigen. 

 
(2) Es ist untersagt die in Absatz 1 genannten Zeichen, Aufschriften und sonstigen 

Einrichtungen zu beseitigen, zu verändern oder zu verdecken. 
 

§ 12 
 

Ausnahme vom Verbot ruhestörender Betätigung während der Nachtzeit 
 
 
(1) Vom Verbot der Betätigungen, die die Nachtruhe (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) zu stören 

geeignet sind, werden gem. § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 4 LImschG NRW folgende 
Ausnahmen zugelassen: 

 
1. für die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar bis 6.00 Uhr; 
2. für die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai bis 6.00 Uhr; 
3. für den Weihnachtsmarkt in Gangelt bis 24.00 Uhr; 
4. für die Schützenfeste und traditionellen Kirmesveranstaltungen bis 03.00 Uhr; 
5. für die Karnevalstage: Weiberfastnacht, Karnevalssamstag, -sonntag 

und -montag bis 6.00 Uhr 
 
(2) Die Ausnahmen unter Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 sind auf den jeweiligen Festplatz 

beschränkt. Der Betrieb von Lautsprecheranlagen außerhalb fester Baulichkeiten ist 
nur bis 22.00 Uhr erlaubt. 

 
§ 13 

 
Fäkalien-, Dung- und Klärschlammabfuhr 

 
 
(1) Die Reinigung und Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der 

Abortanlagen, der Schlammfänger für Wirtschaftsabwässer, der Dunggruben sowie 
aller anderen Gruben, die gesundheitsschädliche oder übelriechende Stoffe 
aufnehmen, ist unter Beachtung der Vorschriften des LImschG NRW so 
vorzunehmen, dass schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden, soweit dies 
nach den Umständen des Einzelfalls möglich und zumutbar ist. 
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(2) Übelriechende und ekelerregende Fäkalien, Düngemittel und Klärschlamm dürfen 

nur in dichten und verschlossenen Behältern befördert werden. Soweit sie nicht in 
geschlossenen Behältern befördert werden können, ist das Beförderungsgut 
vollständig abzudecken, um Geruchsverbreitung zu verhindern. 

 
§ 14 

 
Brauchtumsfeuer 

 
 
(1) Brauchtumsfeuer sind vor ihrer Durchführung bei der örtlichen Ordnungsbehörde 

anzuzeigen. Brauchtumsfeuer sind Feuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, 
pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Brauchtumsfeuer 
dienen der Brauchtumspflege und sind dadurch gekennzeichnet, dass eine in der 
Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaft, Organisation oder ein Verein 
das Feuer unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausrichtet und es im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich ist. Hierzu 
gehören z.B. Osterfeuer oder Martinsfeuer. 
 

 
(2) Die Anzeige des Brauchtumsfeuers muss folgende Angaben enthalten: 
 

1. Name und Anschrift der verantwortliche(n) Person(en), die das Brauchtumsfeuer 
durchführen möchte(n), 

2. Alter der verantwortlichen Person(en), die das Brauchtumsfeuer  
beaufsichtigt/beaufsichtigen, 

3. Beschreibung des Ortes, wo das Brauchtumsfeuer stattfinden soll, 
4. Entfernung des Brauchtumsfeuers zu baulichen Anlagen und zu öffentlichen 

Verkehrsanlagen, 
5. Höhe des zu verbrennenden, aufgeschichteten Pflanzenmaterials und 
6. getroffene Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr (z.B. Feuerlöscher, Mobiltelefon für 

Notruf). 
 

(3) Im Rahmen von Brauchtumsfeuern dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und 
trauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste verbrannt werden. Das Verbrennen von 
beschichtetem oder behandeltem Holz (einschließlich behandelter Paletten, 
Schalbretter, usw.) und sonstigen Abfällen (z.B. Altreifen) ist verboten. Andere 
Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle, dürfen 
weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers genutzt werden. Die 
Feuerstelle darf nur kurze Zeit vor dem Anzünden aufgeschichtet werden, damit 
Tiere hierin keinen Unterschlupf suchen können und dadurch vor dem Verbrennen 
geschützt werden. 

 
(4) Das Brauchtumsfeuer muss ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre 

alt, beaufsichtigt werden. Diese Personen dürfen den Verbrennungsplatz erst dann 
verlassen, wenn das Feuer und die Glut erloschen sind. Das Feuer darf bei starkem 
Wind nicht angezündet werden. Es ist bei aufkommendem starkem Wind 
unverzüglich zu löschen.  
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(5) Das Feuer muss folgende Mindestabstände einhalten: 
 

100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden, 25 m von 
sonstigen baulichen Anlagen 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen und 10 m von 
befestigten Wirtschaftswegen.  

 
Wird das Brauchtumsfeuer in einem Umkreis von einem 4 km Radius um einen 
Flughafenbezugspunkt sowie innerhalb eines Abstandes von 1,5 km von 
Landeplätzen und Segelfluggeländen verbrannt, so ist zu beachten, dass das Feuer 
nur mit Einwilligung der Luftaufsicht oder Flugleitung verbrannt werden darf.  

 
§ 15  

Wahrung der Mittagsruhe 

 

(1) Innerhalb der geschlossenen Ortslage ist an Werktagen in der Zeit von 13:00 Uhr 
bis     15:00 Uhr (allgemeine Ruhezeit) jede Tätigkeit untersagt, die mit besonderer 
Lärmbelästigung verbunden ist und die allgemeine Ruhezeit stören könnte. 

Als solche Tätigkeiten gelten insbesondere 

1. der Gebrauch von Rasenmähern, Motorsensen, Motorsägen, Kreissägen 

und ähnlichen Geräten; 

2. das Holzhacken, Hämmern, Sägen, Bohren, Schleifen, Fräsen und Schreddern. 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf landwirtschaftliche und gewerbliche 
Tätigkeiten sowie die Pflege der öffentlichen Anlagen und Verkehrsflächen. 

(3) Die Vorschriften des Gesetzes über Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW) 
und der 32. Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes 
(Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) bleiben hiervon 
unberührt. 

 

§ 16 
 

Erlaubnisse, Ausnahmen 
 
 
Der/die Bürgermeister/in kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser 
Verordnung zulassen, wenn die Interessen des/der Antragstellers/in die durch die 
Verordnung geschützten öffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht nur 
geringfügig überwiegen. 
 

§ 17 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
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1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 der Verordnung; 
2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen gem. § 3 der 

Verordnung; 
3. das Verbot des unbefugten Werbens und Plakatierens gem. § 4 der     

Verordnung; 
4. die Bestimmungen hinsichtlich der Haltung und Fütterung von Tieren gem. § 5 

der Verordnung; 
5. das Verunreinigungsverbot gem. § 6 der Verordnung; 
6. das Verbot hinsichtlich des Einfüllens, Abstellens und Liegenlassens von Müll 

gem. § 7 der Verordnung; 
7. das Ab- und Aufstellverbot von Verkaufswagen-, Wohnwagen und Zelten gem. 

§ 8 der Verordnung; 
8. das Verbot der unbefugten Benutzung von Kinderspielplätzen gem. § 9 der 

Verordnung; 
9. die Hausnummerierungspflicht gem. § 10 der Verordnung; 
10. die Duldungspflicht gem. § 11 der Verordnung verletzt;  

     11. die Wahrung der Mittagsruhe gem.§ 15 der Verordnung 
           verletzt. 
                                                          
(2) Ordnungswidrig gem. § 17 LImschG NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. die Verpflichtung hinsichtlich der Fäkalien-, Dung- und Klärschlammabfuhr gem. 
§ 13 der Verordnung verletzt, oder 

 
2. der Ausnahmeregelung des § 12 der Verordnung zuwiderhandelt, oder 
 
3. die Anzeigepflicht gem. § 14 der Verordnung verletzt. 

 
(3) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße 

nach den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. 
Mai 1968 i.d.F. vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) geahndet werden, soweit sie nicht 
nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

 
§ 18 

Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften 
 

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 
 

(2) (2) Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche Verordnung über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der 
Gemeinde Gangelt vom 10.07.1992 sowie die Ordnungsbehördliche 
Verordnung über die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für 
öffentliche Vergnügungsstätten in der Gemeinde Gangelt vom 14.11.2002 
außer Kraft. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Nach Beschluss des Rates vom 29.06.2021 wird die vorstehende Satzung der Gemeinde 
Gangelt über die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Gangelt vom 25.05.2021 hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
Es wird gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
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Gesetzes gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Gangelt vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Gangelt, den 26.07.2021 
gez. Willems 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 11.08.2021 

Datum Abnahme 
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Bekanntmachung 

der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
 

für die Wahl zum deutschen Bundestag  
am 26. September 2021 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde Gangelt – die Wahlbezirke  
    der Gemeinde Gangelt, 1 – 10, wird in der Zeit vom 06. September 2021 bis 10. September  
    2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten, Burgstr. 10, 52538 Gangelt, Zimmer 104,  
    für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die 
    Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis  
    eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtiger die Richtigkeit oder Voll- 
    ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über- 
    prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit des  
    Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
    der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß  
    § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
     Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist  
     durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
     Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein  
     hat.  
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 
     Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 10. September 2021 bis 13.00 Uhr, bei  
     der Gemeindebehörde Gangelt, Burgstr. 10, 52538 Gangelt, Zimmer 104, Einspruch  
     einlegen.  
     Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
     zum 05. September 2021 eine Wahlbenachrichtigung. 
      
     Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
     Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
     er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
     Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und  
     die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
     Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 89 Heinsberg 
 
     durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
     oder 
     durch 
     Briefwahl 
     teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
     
     5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter. 
     5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
           a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragfrist auf Aufnahme in  
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                das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundestagswahlordnung (bis zum 05.  
                September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 
                Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt hat. 
            b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach  
                § 18. Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
                Bundeswahlordnung entstanden ist, 
             c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Fest- 
                  stellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde- 
                  behörde gelangt ist.  
    
    Wahlscheine können von in das Wählverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  
    24. September 2021, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder  
    elektronisch beantragt werden. 
 
    Im Falle einer plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur       
    nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
    15.00 Uhr, gestellt werden.  
 
    Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zu- 
    gegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
    werden.  
 
   Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2  
   Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch  
   bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
 
   Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
   nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtiger mit Behinderung kann sich  
   der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
     -    einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 
    -   einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 
    -   einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
         roten Wahlbriefumschlag und 
    -   ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
   Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich,  
   wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift- 
   lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier  
   Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme schriftlich     
   zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  
   Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der  
   Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
   Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16.Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe- 
   leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge- 
   troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
   die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensent- 
   scheidung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein  
   Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der  
   Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
   erlangt hat.      
  
   Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl- 
   schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort  
   spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.  
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   Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere  
   Versendungsform von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
   der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
                                                                                           Gangelt, den 29.07.2021 
                                                                                           Gemeinde Gangelt  
                                                                                           Der Bürgermeister 
 
                                                                                           Gez. Willems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 11.08.2021 

Datum Abnahme 
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Wahlbekanntmachung 

 
1.  Am 26. September 2021 findet die  

 
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

statt. 
Die Wahl dauert von 8.oo bis 18.00 Uhr 

 
2. Die Gemeinde ist in folgende Wahlbezirke eingeteilt: 

 
1 Gangelt 1:    ehemalige Realschule, Kritzraedtstraße 
2 Gangelt 2:    ehemalige Realschule, Kritzraedtstraße 

 3 Stahe, Niederbusch,Hohenbusch: Vereinsheim, neben Rodebachstraße 44 
 4 Langbroich, Harzelt:   Bürgerhalle, Schulsteg 
 5 Schierwaldenrath:   alte Schule, Palz 
 6 Breberen:    Grundschule Breberen, Heidweg 
 7 Hastenrath, Kievelberg:  Feuerwehrgerätehaus, Schulstraße 
 8 Kreuzrath:    Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 
 9 Birgden 1:     Grundschule Birgden, Paulssträßchen 
 10 Birgden 2:    Grundschule Birgden, Paulssträßchen  
    
     Die Gemeinde ist in 10 Wahlbezirke eingeteilt. 
     
     In den Wahlbenachrichtigungskarten, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  
     16.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahl- 
     raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
     Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im  
     Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, zusammen. 
 
3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen                               
     Wählerverzeichnis er eingetragen ist.   
     Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass  
     zur Wahl mitzubringen.  
     Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
     Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl- 
     raumes einen Stimmzettel ausgehändigt.  
     Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  
 
     Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
     a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zuge-     
         lassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung  
         verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts 
          und unten rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 
     b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern  
          sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten  
          fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung  
          einen Kreis für die Kennzeichnung.  
     Der Wähler gibt 
     seine Erststimme in der Weise ab, 
          dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einem Kreis  
          gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber  
          sie gelten soll.  
     und seine Zweitstimme in der Weise, 
          dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis ge- 
          setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie  
          gelten soll. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
4. Die Wahlhandlung, sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgte Ermittlung und 
     Feststellung des Wahlergebnisses im Walbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt,  
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     soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl, in dem der Wahlschein aus- 
     gestellt ist, 
     a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
     b) durch Briefwahl 
     teilnehmen. 
     
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 
 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine  
    Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzu- 
    lässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
    Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Ab- 
    gabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be- 
    dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl- 
    berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu- 
    lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die  
    selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
    verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 
    des Bundeswahlgesetztes). 
    Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
    das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
    bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der  
    Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
    des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 
    Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
                                                                                                         Gangelt, den 29.07.2021 
                                                                                                         Gemeinde Gangelt 
                                                                                                         Der Bürgermeister 
 
 
                                                                                                         gez. Willems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 11.08.2021 

Datum Abnahme 
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